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Vorbemerkungen

Ɇ Für die bäuerliche Familienforschung in Westfalen stellen die 
grundherrlichen Unterlagen neben den Kirchenbüchern die 
wichtigste genealogische Quelle in der Zeit vor 1800 dar.

Ɇ Komplexere Fragen lassen sich häufig sogar ausschließlich durch 
diese Quellen klären, insbesondere in der Vorkirchenbuchzeit.

Ɇ Mit der Bauernbefreiung endet die Überlieferung dieser Quellen.

Ɇ Die meisten Quellen sind nicht digitalisiert. Das macht klassische 
Archivarbeit und Austausch unter Familienforschern notwendig.

Ɇ Es bestehen aber über das Archivportal NRW oft Möglichkeiten 
der Suche nach Akten und Urkunden.

Ɇ Die Quellen sind einem Einsteiger wegen Sprache, Schrift und 
Inhalt nicht direkt verständlich und zugänglich. Man muss dazu
u.a. die Abhängigkeit der Bauern vom Grundherrn verstehen.

Ɇ In diesem Vortrag möchte ich die Vielfalt und Wichtigkeit der 
grundherrlichen Quellen vorstellen und später am Beispiel der 
Domkellnerei konkrete Ergebnisse vorstellen.
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Übersicht

Ɇ %ÉÎÆİÈÒÕÎÇ ȵ'ÒÕÎÄÈÅÒÒÓÃÈÁÆÔȰ Ⱦ ȵ%ÉÇÅÎÈĘÒÉÇËÅÉÔȰ

Ɇ typische Geschäftsvorfälle

Ɇ Grundherrliche Quellen

Ɇ Die Domkellnerei als Grundherr

Ɇ Grundherrliche Quellen der Domkellnerei

Ɇ Eigenhörigenverzeichnisse der Domkellnerei

Ɇ Herausforderungen und Ausblick

Ɇ Fragen & Diskussion

Ɇ Backup

ɀ Domkellnerei: Latein in Eigenhörigenverzeichnissen

ɀ Domkellnerei: Links und konkrete Signaturen

ɀ Vom Familiennamen zur grundherrlichen Quelle

ɀ Literatur und Quelleneditionen (Auswahl)

ɀ Ein Rätsel zum Abschluss
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%ÉÎÆİÈÒÕÎÇ ȵ'ÒÕÎÄÈÅÒÒÓÃÈÁÆÔȰ Ⱦ 
ȵ%ÉÇÅÎÈĘÒÉÇËÅÉÔȰ

Ɇȵ%ÉÇÅÎÈĘÒÉÇËÅÉÔȰ ÉÓÔ ÖÏÒ ΫβΪΪ ÄÉÅ ÆİÒ 7ÅÓÔÆÁÌÅÎ 
(nördlich der Lippe) typische Form der Leibeigenschaft 
/ Grundherrschaft
ɀbeschreibt das Rechtsverhältnis zwischen dem Eigentümer 

(Grundherrn) und dem Bewirtschafter (Eigenhörigen) der 
diesem zum Besitz und zur Nutzung übergebenen Ländereien

ɀumfasst beiderseitige Rechte und Pflichten

ɀgibt dem Grundherrn Verfügungsrechte über den 
Eigenhörigen und schränkt die Selbstbestimmung von diesem 
ein, z.B. bei Freizügigkeit, Geschäftsfähigkeit, Berufs- und 
Ehepartnerwahl

ɀverpflichtet den Eigenhörigen zu Leistungen / Diensten und 
Abgaben, die entweder an die Person oder das bewirtschaftete 
Gut / Land geknüpft sind

ɀder Eigenhörige besaß aber das Erbrecht an seinem Besitz
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%ÉÎÆİÈÒÕÎÇ ȵ'ÒÕÎÄÈÅÒÒÓÃÈÁÆÔȰ Ⱦ 
ȵ%ÉÇÅÎÈĘÒÉÇËÅÉÔȰ

ɆBeispiele für Grundherren
ɀStifte, Klöster (und zugehörige Unterabteilungen)

ɀAdelige

ɀBürger

ɀstädtische Institutionen, z.B. Armenhäuser, Hospitäler

ɆDie Anteile der Grundherren in den einzelnen 
Bauerschaften und Kirchspielen kann auch je nach 
Lage sehr unterschiedlich sein.
ɀ5 Beispiele aus Lippborg, Harsewinkel, Roxel und Stadtlohn
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typische Geschäftsvorfälle

ɆErläuterungen der wichtigsten Begriffe für die 
Eigenhörigkeit / Grundherrschaft

ɀGewinn

ɀWechsel

ɀFreilassung

ɀSterbfall

ɀlebendiger Erbtag

ɀVerkauf / Tausch von Höfen
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typische Geschäftsvorfälle

ɆGewinn ȵÌÏÃÁÔÉÏȰ

ɀDie Eheleute erhalten lebenslang die Erlaubnis, den 
Hof oder Kotten zu bewirtschaften.

ɀDieses Recht wird beendet durch
Ɇeine freiwillige Hofübergabe an die nächste Generation

Ɇden Tod eines der Ehepartner

Ɇeinen lebendigen Erbtag

ɀGewinn und Hochzeit der Eheleute stehen fast 
immer im engen zeitlichen Zusammenhang.
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typische Geschäftsvorfälle

ɆSterbfall ȵhaereditasȰ ɉК ȵ%ÒÂÓÃÈÁÆÔȰɊ
ɀUrsachen:

ɆHofübergabe an die nächste Generation mit anschließendem 
Umzug auf die Leibzucht

ɆTod eines Ehepartners

ɀBestimmte Bedingungen der Hofübergabe werden in 
Protokollen festgehalten.

ɀSterbfallprotokoll zur Bestimmung der Abgabenhöhe

Ɇfindet sich häufig in den Hofesakten

ɀSterbfall und Gewinn fallen häufig zeitlich eng zusammen und 
werden dann gemeinsam abgerechnet.
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typische Geschäftsvorfälle

ɆWechsel ȵpermutatioȰ
ɀZwei Personenwechselnin einem Verwaltungsakt die jeweilige

Grundherrschaft, eine davon in der Regel zum Zweck der 
Einheirat auf einem anderen Hof.

ɀWechsel und Gegenwechsel werden in beiden 
Grundherrschaften in Wechselbüchern & -briefen dokumentiert.

ɀKinder der Eigenhörigen sind automatisch auch Eigenhörige der 
Grundherrschaft.

ɀ relevant bis ins 17. Jahrhundert hinein
Ɇin einigen westfälischen Regionen bis um 1700

Ɇin der Herrschaft Rheda sogar bis 1711

Ɇnur noch vereinzelte nach 1630 in der Grundherrschaft der 
Domkellnerei

ɀwird anschließend durch die Freilassung abgelöst
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typische Geschäftsvorfälle

ɆFreilassung ȵÌÉÂÅÒÔÁÓȰ

ɀDie freigelassene Person erhält einen Freibrief.
ɆUmzug als Freie(r) in die Stadt

Ɇfreiwillige Eigengabe in eine andere Grundherrschaft 
zwecks Heirat

ɀFreilassung und Hochzeit fallen häufig zeitlich eng 
zusammen.
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typische Geschäftsvorfälle

Ɇ lebendiger Erbtag
ɀDurch eine schlechte Bewirtschaftung wird der Eigenhörige 

und seine Familie vom Hof abgesetzt.

ɀMeist wird anschließend eine ganz andere Familie gewonnen, 
die den Hof übernimmt und somit auch den Hofesnamen
führt.

ɆZuvor frei geborene Kinder bleiben frei und werden keine 
Eigenhörige.

ɆVerkauf / Tausch von Höfen
ɀWerden Höfe durch die Grundherren verkauft oder werden 

diese zwischen zwei Grundherren getauscht, wechseln auch 
die Eigenhörigen in die neue Grundherrschaft.
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Grundherrliche Quellen

Ɇdokumentieren die Beziehungen zwischen dem 
Grundherrn und seinen Eigenhörigen, v.a. die 
typischen Geschäftsvorfälle

Ɇbestätigen in der Kirchenbuchzeit die gefundenen 
Informationen und die Zuordnungen zu einem Hof

Ɇersetzen (teilweise) in der Vorkirchenbuchzeit die 
fehlenden Quellen aus den Kirchenbüchern
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Grundherrliche Quellen

ɆHofesakten

ɆEigenhörigenverzeichnisse

ɆRechnungen
ɀGewinn, Sterbfall, Wechsel, Freilassung

ɆProtokolle

ɆWechselbücher / -briefe, Freibriefe

ɆLagerbücher

ɆHofspracheprotokolle

ɆDie Überlieferung dieser Quellen ist von Region zu 
Region und Grundherrschaft zu Grundherrschaft völlig 
unterschiedlich!
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Die Domkellnerei als Grundherr

ɆDas Domkapitel Münster ist einer der größten 
Grundherren im (Kern-)Münsterland.
ɀBestimmte Amtsfunktionen des Domkapitels treten selbst als 

Grundherr auf (z.B. Domdechant, Domküster, Domburseetc.).

ɀEinzelnen Domherren sind Sondervermögen zugeordnet 
(Oblegien, Obödienzen, Archidiakonate), zu denen wiederum 
Höfe gehören.

ɆDer größte Anteil der Höfe des Domkapitels entfällt 
dabei auf die Domkellnerei, die für die Verwaltung 
dieser Höfe zuständig ist.
ɀweit über 800 Höfe und Kotten in Münster und Umgebung

ɀAufteilung auf zuletzt 12 Ämter (Karte folgt später!)
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Grundherrliche Quellen der 
Domkellnerei

Ɇ umfangreiche Beschreibung der Quellen im OFB Albachten
ɀ im Backup inkl. konkreter Signaturen

ɀ Darstellung geplant auch für die WGGF-Seite bzw. für die BzwF

Ɇ Hofesakten
ɀ zu den meisten Höfen und Kotten ist eine Hofesaktevorhanden

ɀ oft enthalten sie nur Sterbfallprotokolle des 18. Jahrhunderts

ɀ Signaturen im Archivportal NRW recherchierbar
ɆLink im Backup

ɀ Beispiel: Kotten Horstmann, Albachten, 1807

Ɇ Rechnungen
ɀ zu Gewinn, Sterbfall, Wechsel, Freilassung

ɀ 10 Bände zwischen 1590 und 1809

ɀ davor ohne Datumsangabe in Jahresrechnungen enthalten

ɀ einige Schriftbeispiele zum Kotten Horstmann, Albachten
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Grundherrliche Quellen der 
Domkellnerei

Ɇ Protokolle
ɀ 24 Bände zwischen 1603 und 1811

Ɇ Wechselbuch, Wechsel- und Freibriefe
ɀ Wechselbuch zwischen 1534 und 1634

Ɇ eine der zentralen Quellen des Münsterlandes im 16./17. Jh.

ɀ Wechselbriefe im Urkundenbestand

ɀ ebenso Freibriefe andererGrundherrschaften

Ɇ Eigenhörigenverzeichnisse
ɀ Höfe sind den Ämtern der Domkellnerei zugeordnet

ɀ liegen in bis zu drei sich überlappenden Zeitschichten vor
1) 17. Jahrhundert bis ca. 1773

2) ca. 1700 bis ca. 1789

3) ca. 1789 bis ca. 1808

ɀ Diese Quellen werden jetzt ausführlicher vorgestellt.
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